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Referat: 

Ausgehend von der Habituskonzeption nach Pierre Bourdieu, erwirbt ein Mensch 

durch Sozialisation und einer Abgestimmtheit zwischen Habitus und Feld in seinem 

Leben neue Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungspräferenzen, welche sich in der 

Bildung neuer Teilhabitus (Pl.) auszeichnen. Welche (mir bewusstwerdenden) 

Habitusveränderungen sind notwendig, um von der diplomierten Musiktherapeutin 

zur zertifizierten Supervisorin zu gelangen und, werden beide professionalisierten 

Habitus (Pl.) in mir existieren können, so dass ich in beiden Professionen tätig sein 

kann? Worin bestehen mögliche Fallstricke, aber auch unterstützend und sich 

ergänzende Chancen beider Professionen? 
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1 Einleitung 

Wenn ich mich frage, was mich zu diesem Thema bewogen hat, so fallen mir 

verschiedene auslösende Momente und daran sich anschließende Gedanken ein. 

Ein Ausbildungsmoment, welcher mich in mir erschütterte und dann in Folge 

berufsbiografische Fragestellungen nach sich zogen und in Folge eine ganz 

pragmatische Fragestellung herausbildete: wie viele Habitus (Pl.) kann ein Mensch 

(Ich) in sich er-tragen? Ich mäanderte von dem Begriff des Habitus zur Identität, zur 

Autogenese über das „eigene Gewordensein“, hin zur Professionalisierung, dem 

professionellen Handeln und dem Begriff des Feldes. 

Woraus entschied ich eine Ausbildung zur Supervisorin1 anzustreben und diese auch 

zu durchlaufen? Waren es tatsächlich meine Erfahrungen damals in der Rolle als 

Supervisandin und die von mir im Bewerbungsschreiben formulierte `Freude an 

Lösungen von Verstrickungen`? 

Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung (oder war es Verdrängung?) von 

notwendiger Habitusveränderung und oder Habitustransformation, um gelingend als 

Supervisorin tätig sein zu können. Waren mir Begriffe wie „Durcharbeiten“ im 

therapeutischen Kontext durchaus vertraut, so konnte ich zum Beginn der 

Ausbildung die Erfordernis eines notwendigen inneren Reflexionsprozesses nicht 

sehen. 

Hatte ich doch als Musiktherapeutin Lehrmusiktherapie in Einzel- und 

Gruppensetting durchlaufen und mich in Selbstreflexion begeben. Und, erlebe ich 

doch Supervisor*innen, welche psychotherapeutisch arbeiten und gleichzeitig auch 

als Supervisor*innen tätig sind. Vielleicht war das „Nicht wissen“ darum hilfreich die 

Ausbildung zu beginnen. Ich hatte mir über das notwendige Ausmaß an 

selbstreflexiven Anteilen, neben der reinen Wissensaneignung und praktischen 

Erfahrungen wenig Gedanken gemacht. 

                                            

1
 Einen Gedanken möchte ich an dieser Stelle noch einfügen. Ich verwende ausschließlich den Begriff 

der Supervision und nicht noch des Coaching oder der Beratung ganz allgemein. Jedes Format der 

Beratung hat besondere Notwendigkeiten und Besonderheiten. Um mich in dieser Arbeit fokussieren 

zu können, habe ich mich für das Format der Supervision entschieden, wenn gleich auch entstehende 

Gedanken auf andere Formate zutreffen könnten. 



4 
 

Diese Arbeit wird eine sehr persönliche Arbeit werden. Neben der Habitustheorie von 

Pierre Bourdieu und den Feldvorstellungen von Musiktherapie und Supervision, wird 

sich ein großer Teil dieser Arbeit um mich und meine beruflichen Identitäten und oder 

professionellen Habitus handeln. „Handeln“- ein passender Begriff für einen 

Übergang für das Treffen von Entscheidungen. Woraus treffen wir Ent-Scheidungen 

und liegt in diesem Begriff nicht auch Scheiden, sich Lösen, los-lassen, von etwas 

ablassen? Auch im Begriff „Be-Handeln“ liegt handeln. Ich als Musiktherapeutin 

behandle Menschen in Lebenskrisen ganz unterschiedlicher Art. Mit Depression, 

Angsterkrankungen, posttraumatischen Belastungsstörungen, Psychosen, 

Suchtproblematiken. Menschen in Lebenskrisen, welche aufgrund ihrer Krise auch 

nicht mehr arbeits- und handlungsfähig sein können. 

Im Laufe meines Transformationsprozesses fragte ich mich nun, welchen Teil meiner 

therapeutischen Identität ich ablegen, los-lassen sollte, damit ich supervisorisch tätig 

werden kann. Oder werde ich mich möglicherweise für eine Profession entscheiden 

müssen, so wie ich mich damals für die Profession der Musiktherapeutin und gegen 

die der Musikerin entschieden habe? Eine schmerzhafte Erkenntnis hatte sich im 

Ausbildungskontext aufgetan, denn mit meinem heutigen „Wissen“ eine nicht 

notwendige Fehlentscheidung. 

Was mir damals (2003/04) gefehlt hat war ein supervisorischer Prozess und eine 

Auseinandersetzung mit der Frage nach einer notwendigen Habitusveränderung, mit 

einem Blick von „oben“. Fragen nach meiner jeweiligen Berufsrolle in Verbindung zu 

Organisation und meinem Selbst. Heute, gegen Ende meiner Ausbildung kenne ich 

meine wahre Motivation als Supervisorin tätig sein zu wollen. Einzelne Personen, 

Teams und oder Gruppen, Organisationen in ähnlichen arbeitsweltlichen 

Fragestellungen zu beraten, durch Außenperspektiven die eigene Handlungskrise zu 

bewältigen, um wieder entscheidungs- und handlungsfähig sein zu können. Was für 

ein Erkenntnisgewinn. 

Aber darüber schreibe ich in dieser Arbeit nicht. Ich schreibe darüber, dass ich weiter 

als Musiktherapeutin arbeiten und dabei gleichermaßen als Supervisorin tätig sein 

möchte. Was ich dafür brauche? Grundhaft könnte ich sagen, dass eine innere 

Bereitschaft zur Integration eines weiteren Professionshabitus in meine 

Persönlichkeitsstruktur notwendig sein wird. Und damit werde ich mich in meiner 

Arbeit beschäftigen. Wie kann Integration des professionalisierten supervisorischen 
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Habitus als Teilhabitus in meinen Gesamthabitus gelingen, und neben meinem 

professionalisierten musiktherapeutischen Habitus gleichermaßen existieren. Welche 

Fallstricke gibt es, woran kann ich diese erkennen, was sind mögliche Synergien, 

was sind klare Divergenzen und Korrespondenzen dieser beiden Teilhabitus? Taste 

ich mich aus der psychoanalytischen, der soziologischen oder gar der 

philosophischen Seite heran? Oder wird es ein „sowohl als auch“ geben“? 

„Musiktherapie“ ist kein geschützter Begriff. Jeder, jede kann sich Musiktherapeut*in 

nennen, sei es nach einem Wochenendkurs oder wie ich selbst, nach einem 

erfolgreich abgeschlossenem Musiktherapiestudium. Darin liegt eine Gemeinsamkeit 

mit der Supervision. Auch hier kann ich mir Wissen durch ein Wochenendseminar 

oder durch eine 3-jährige Ausbildung bei (bspw.) BASTA e.V. aneignen. Aus meinem 

Verantwortungsverständnis also ethischem Verständnis anderen Menschen 

gegenüber heraus, welche sich mit ihren Anliegen an mich wenden, habe ich mich 

für die Langversion entschieden und so sitze ich mit allen Fragen und Gedanken an 

meiner Abschlussarbeit zum Zertifikatsstudiengang der Hochschule Mittweida in 

Kooperation mit dem Fortbildungsinstitut für Supervision und Coaching BASTA e.V. 

Mit diesen Worten habe ich einen Vorgeschmack in meinen Professionshabitus 

erlaubt, welcher sich in Folge verdichten soll. Dabei taucht ein Gedanke in mir, aus 

meiner ersten beruflichen Sozialisation auf, der der Musikerin. Die Ouvertüre ist 

gespielt, und nun „Vorhang auf“ zum 1.Akt. 
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2 Habituskonzeption nach Pierre Bourdieu 

Gleichwohl mir der Begriff „Habitus“ bekannt war, so habe ich diesen in meinem vor 

allem beruflichen Kontext nicht verwendet. In meiner Hauptberuflichkeit, der 

musiktherapeutischen Arbeit beschäftige ich mich mit dem Begriff der „Identität“ - ich 

in meiner musiktherapeutischen Identität und in der unmittelbaren 

Patient*innenarbeit. Woher komme ich, wodurch habe ich Prägung erfahren? Diese 

Fragen betrachte und beantworte ich aus der Beziehungsbrille heraus. Natürlich, ich 

als ein „Kinde“ des Ostens, habe mir auch gesellschaftlich bezogene Fragen gestellt, 

welche ich dennoch wiederum unter dem Gesichtspunkt der Beziehung, 

Beziehungserfahrung verstanden gesehen habe. Auch in der therapeutischen Arbeit, 

im Austausch mit meinen Kolleg*innen spielen Fragen nach gesellschaftlicher 

Herkunft, ökonomisch, sozialen und kulturellen Kapitalen eine Rolle, aber immer in 

Verbindung mit Personen, also mit dem Blick auf der Beziehungsebene. Umso 

erhellender wurde für mich die Beschäftigung mit dem Begriff des „Habitus“. Je tiefer 

ich darin eintauchte, und je mehr ich von der supervisorischen professionellen Arbeit 

verstand, sah ich die Notwendigkeit in eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem 

Begriff einzusteigen. Meine supervisorischen Fragestellungen als Supervisandin 

handelten von erlebten Verstrickungen in Gegenübertragungs- und oder 

Übertragungsphänomenen. Was hindert die Patient*innen in Veränderung gehen zu 

können, was hatte ich von diesen bisher noch nicht verstanden, was hinderte mich, in 

mir, welcher „blinde Fleck“ verhinderte ein Vorankommen im therapeutischen 

Prozess? Auch Teamdynamiken, so meine Erfahrungen betrachte(te)n „wir“, das 

Team, bzw. Kolleg*innen auf der Beziehungsebene. Durch die Ausbildung im 

Gesamtkonzept, und meiner damit verbundene Habitusveränderung (zunächst 

schleichend, vor allem zunächst durch die Wissensaneignung) eröffnete sich eine 

größere Innenwelt in mir. Wenn ich supervisorisch arbeiten möchte, ist eine 

Betrachtung von Institution, Strukturen, Gesellschaft, Ökonomie und Feld 

unerlässlich. Selbstverständlich spielt auch der Beziehungsaspekt eine wesentliche 

Rolle, aber eben nicht ausschließlich, abhängig alles von der Fragestellung der 

Supervisand*innen. Der Begriff der „Identität“ ist aus meinem bisherigen Verständnis 

heraus für die supervisorische Arbeit „zu kurz“ oder „zu eng“ gedacht. Gehe ich 

davon aus, dass sich die Psychologie mit dem Begriff der „Identität“ beschäftigt und 

die Supervision sich aus verschiedenen Wissenschaften heraus (ge-)bildet und 
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etabliert hat, so bedarf diese unbedingt den Blick durch die soziologische Brille. Und 

somit ist eine Beschäftigung mit dem Begriff „Habitus“ unausweichlich. Zum einen für 

den, die Kandidat*in selbst, welche sich auf den Weg zur Supervisor*in begibt, als 

auch für die Arbeit mit den Supervisand*innen. 

Die Begriffsgeschichte des Habitus reicht bis in die Antike zurück. Dennoch kann 

Pierre Bourdieu (Soziologe) als ein Vater, welcher sich in Auseinandersetzung und 

um Zusammenhänge zwischen „Sein“, Prägung, Herkunft, Wirkung des Menschen 

und Entwicklung von „Sein“ sowie um die Etablierung und das Ansehen des Habitus 

verstanden werden. In diesem Sinne versteht P. Bourdieu den Habitusbegriff (lat., 

„Haltung, Erscheinungsbild“ zu habere „haben“, Wahrig, 2001, S.343), als ein des 

Menschen erworbenes „Sein“ durch Sozialisation, verbunden mit darin erlebten 

Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmustern. Diese erworbenen internalisierten 

Fähigkeiten, zunächst durch primäre Prägungen und Sozialisation, familiärer 

Sozialisation ermöglichen dem Individuum ein „Sein“ in seinem Umfeld. Darin 

eingeschlossen sind sowohl Gangart, Art und Weise des verbalen Ausdrucks, Gestik, 

Mimik, Körperhaltung, aber auch Formen der Beziehungsgestaltung, 

gesellschaftlichen Zugehörigkeiten und Bildung. Bourdieu formuliert zunächst, dass 

ein einmal erworbener Habitus „auf Dauer“ angelegt und nur schwer veränderbar“ 

(Wirtz, 2006, S. 6) sei. Der Habitus sei „wie angeboren“ (ebd.). Diese Annahme 

könnte deutlich werden lassen, mit welchen Herausforderungen sich Bourdieu selbst 

zu Beginn seiner wissenschaftlich-soziologischen Laufbahn konfrontiert sah. 

Bourdieu in einer kleinbürgerlichen Familie geboren aus einfachen Verhältnissen 

stammend, der Vater Landwirt, später Postangestellter gelang ein Heraustreten aus 

seinem Um-Feld und Eintritt in ein Feld von Akademiker*innen, Denkenden und 

Forschenden. Bourdieu beschreibt den Habitus als ein „Bindeglied“ (Wirtz, 2006, S.3) 

aus Gesellschaft, dem eigenen gewordenen Sein und den Handlungsfeldern der 

Individuen, welche entsprechende Kapitale mit sich bringen und eben erfordern. Er 

erweitert in seinem Verständnis des Begriffs des Habitus den ökonomischen 

Kapitalbegriff (Besitz, Geld) von Karl Marx um zwei weitere Kapitalarten. Dem 

kulturellen Kapital (Bildung, Kompetenz, Kultur) und dem sozialen Kapital 

(Zugehörigkeit, Milieu) und schafft dadurch eine Verbindung und Rückkopplung 

zwischen Gesellschaft und Individuum. Zu dem beschreibt Bourdieu, dass jedes 

Individuum in einem sozialen Raum eine bestimmte Position einnimmt, geprägt durch 
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Kapitalarten und –strukturen, welche wiederum durch Handlungslogiken, Haltungen 

und Einstellungen also in „Dispositionen und Lebensstilen“ (Wirtz, 2011, S.3) 

übereinstimmen. So gesehen als eine Wechselwirkung zwischen sozialem Raum und 

Individuum: „Die für einen spezifischen Typus von Umgebung konstitutiven 

Strukturen […] erzeugen Habitusformen, d.h. Systeme dauerhafter Dispositionen, 

strukturierte Strukturen, die geeignet sind, als strukturierende Strukturen zu wirken.“ 

(Bourdieu, 1987a, 164f, zit. nach Wirtz, 2011, S.3) Wer wirkt auf wen? Wirkt die 

strukturierende Struktur auf das Individuum oder/ und das Individuum auf die 

Struktur? Bourdieu „konzipiert den Habitus als Bindeglied zwischen der 

gesellschaftlichen Geschichte, bzw. dem sozialen Gedächtnis […] und dem 

gegenwärtigen Wahrnehmen, Denken und Handeln der Individuen […]“ (Wirtz, 2011, 

S.3). Nach Bourdieu bringen bestimmte strukturelle Existenzbedingungen typische 

Habitusformen hervor. Zunächst, präreflexiv aufgenommen, werden diese durch 

primäre Prägungen, durch den sozialen Raum, das Feld der Familie, durch die darin 

herrschenden Denk- und Handlungsmustern gebildet. Später durch eine Erweiterung 

der sozialen Räume und Felder (Schule, Beruf, Freunde, Kultur) und den wiederum 

darin vorkommenden Regeln und Strukturen ist der Habitus mit Anpassung, Wandel 

und Veränderung konfrontiert. Durch den Lebenswandel eines Individuums, durch 

erlebbare und erfahrbare Veränderungen von Strukturen, das Betreten neuer Felder 

bilden sich Teilhabitus (Pl.). Im ständigen Wandel und der Bildung von neuen 

Teilhabitus (Pl.), durch lebensbezogenen Wandel des Individuums findet 

Habitusveränderung statt. Diese Veränderungen gelingen fließend, unbewusst, und 

können unbemerkt bleiben, solange das Individuum in dem ihm vertrauten sozialen 

Raum, bzw. Handlungs-Feld agiert. Im Laufe seiner Auseinandersetzungen mit dem 

Habituskonzept macht Bourdieu auf eine notwendige Sozialanalyse für gelingende 

Veränderung bei einer Felderweiterung eines Individuums aufmerksam. Und nähert 

sich somit selbst dem Feld der Psychoanalyse Freud´s. Bourdieu verwendet 

Begrifflichkeiten, wie dem „Nicht-Bewussten“ und „Unbewussten“, wenngleich aus 

soziologischer Betrachtungsweise heraus, und um eigene Abgrenzung seines Feldes 

zur Psychoanalyse bemüht. Wobei dabei Bourdieu durch Reflexion von „sozial 

Ausgeblendetem“ und „systematisch Verleugnetem“ (King, 2022, S. 24) 

soziologischer Erkenntnisse in Bezug des Individuums auf Gesellschaft spricht. 
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Für Bourdieu ist eine Reflexion des Verborgenen in Bezug auf Gesellschaft und 

umgekehrt von großer Bedeutung. Obwohl um Abgrenzung und Differenzierung 

verschiedener Erkenntnistheorien aus den verschiedenen Feldern der 

Sozialwissenschaften, wie Psychologie und Soziologie bemüht, ist ihm eine 

Gesamtbetrachtung des Individuums von großer Wichtigkeit: „Die Sozialwissenschaft 

[…] stolpert noch immer über das Problem von Individuum und Gesellschaft. In 

Wirklichkeit haben sich […] die Unterteilungen der Sozialwissenschaften in 

Psychologie, Sozialpsychologie und Soziologie ausgehend von einem großen 

Denkfehler gebildet“ (Bourdieu, zit. Nach King, 2022, S. 23). Es gehe darum, dass 

„Gesellschaft aus zwei voneinander nicht zu trennenden Formen besteht: einerseits 

den Institutionen, […] anderseits den erworbenen Dispositionen […], die sich im 

Körper niederschlagen (das, was ich Habitus nenne)“ (ebd.). Bourdieu weist darauf 

hin, dass eine Habitualisierung durch feldspezifische Erfahrungen im Laufe des 

Lebens eines Individuums geprägt werde und schleichend inkorporiert würden. Also 

eine Einverleibung durch Erfahrungen, welche sich durch präreflexive und dynamisch 

unbewusste Wissensaneignung vollziehe. Zusammengefasst verstehe ich das 

Habituskonzept von P.Bourdieu als einen Zusammenschluss aus Kapitalarten eines 

Individuums, von implizierter, dynamisch unbewusster Wissensaneignung, einer 

Inkorporierung des Sozialen, feldspezifischen Anforderungen und dessen 

Anpassungen in Lebensstrukturen verbunden mit einer notwendig stetigen 

Sozioanalyse als Lebensprozess in Betrachtungsverbindung von und zur 

Gesellschaft. 
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3 Feldvorstellungen Musiktherapie und Supervision 

3.1 Musiktherapie 

Musiktherapie als meine gegenwärtige Hauptprofession ist, per Definition der 

Deutschen Musiktherapeutischen Gesellschaft (DMtG): 

„[…] der gezielte Einsatz von Musik im Rahmen der therapeutischen 

Beziehung zur Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung seelischer, 

körperlicher und geistiger Gesundheit. Musiktherapie ist eine praxisorientierte 

Wissenschaftsdisziplin, die in enger Wechselwirkung zu verschiedenen 

Wissenschaftsbereichen steht, insbesondere der Medizin, den 

Gesellschaftswissenschaften, der Psychologie, der Musikwissenschaft und der 

Pädagogik.  

Der Begriff „Musiktherapie” ist eine summarische Bezeichnung für 

unterschiedliche musiktherapeutische Konzeptionen, die ihrem Wesen nach 

als psychotherapeutische zu charakterisieren sind, in Abgrenzung zu 

pharmakologischer und physikalischer Therapie. Musiktherapeutische 

Methoden folgen gleichberechtigt tiefenpsychologischen, 

verhaltenstherapeutisch-lerntheoretischen, systemischen, anthroposophischen 

und ganzheitlich-humanistischen Ansätzen.“ (Deutsche Musiktherapeutische 

Gesellschaft, 2023) 

1994 haben sich Vertreter*innen aller musiktherapeutischer Verbände in der 

„Kasseler Konferenz musiktherapeutischer Vereinigungen in Deutschland“ 

zusammengefunden, um eine gemeinsame Definition für die Profession der 

Musiktherapie zu erarbeiten. Diese ist eine Zusammenfassung aus den damals 

entwickelten 10 „Kasseler Thesen“. Diese Thesen wurden erstmals 1998 

veröffentlicht und bilden zum einen eine „verbindliche Basis“ 

(Bundesarbeitsgemeinschaft, Musiktherapie, 2010) zur Qualitätssicherung und zum 

anderen eine „Grundlage zur Ausübung von Musiktherapie“ (ebd.). Die Musiktherapie 

(folgend MT) ist kein geschützter Begriff. Somit darf sich jede (r) mit diesem Begriff 

„schmücken“ und als Musiktherapeut*in tätig sein, sofern er oder sie eine Anstellung 

findet. Einen Schutz vor unzureichender Professionalisierung ermöglicht eine 

Zertifizierung. Diese beinhaltet notwendige Nachweise in einem 5 Jahresrhythmus 
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von Weiterbildungen, berufsbezogenen Fortbildungen und supervisorischer 

Begleitung der eigenen musiktherapeutischen Arbeit in Anlehnung an das 

Psychotherapeutengesetz. Das musiktherapeutische Feld ist ein weites Arbeitsfeld 

und ich möchte dieses aus meinem professionellen musiktherapeutischen 

Verständnis heraus beschreiben. 

Mein musiktherapeutisches Arbeitsfeld ist eine Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie 

und Psychosomatik. Meine musiktherapeutische Methode folgt dem 

tiefenpsychologischen Ansatz. Die MT ist eingebunden in ein multiprofessionelles 

Team zur Behandlung von psychisch erkrankten Menschen. In der MT ist Musik 

Gegenstand und somit Bezugspunkt für Patient*in und Therapeut*in in einer 

materialen Welt. An der Musik können sich Wahrnehmungs-, Erlebnis-, 

Symbolisierungs- und Beziehungsfähigkeit des Individuums entwickeln. Rezeption, 

Produktion und Reproduktion von Musik setzen intrapsychische und interpersonelle 

Prozesse in Gang und bieten damit sowohl eine diagnostische als auch 

therapeutische Funktion. Das musikalische Material eignet sich, Ressourcen zu 

aktivieren und individuell bedeutsame Erlebniszusammenhänge zu konkretisieren, 

welche zum Ausgangspunkt für weitere Bearbeitungen verwendet wird. Die 

spezifischen musiktherapeutischen Wirkelemente umfassen die Kommunikation auf 

der non-verbalen, symbolhaften Ebene, dem Erleben und Ausdrücken von 

Emotionen mit Hilfe von Musik, dem Erleben von Ganzheit in der Musik und 

gegebenenfalls in einer Gruppe. Weitere Wirkelemente in der MT sind die 

Möglichkeit der Regression auf der klanglichen Ebene und dem Körpererleben sowie 

Probehandeln durch aktives Musizieren. Die psychotherapeutische Wirkung der MT 

geschieht vor allem auf Grund des Einflusses der Musik auf die Psyche der Patienten 

und durch die Einbettung in eine therapeutische Beziehung zwischen Patient*in und 

Therapeut*in und der Einbettung dieser Beziehung in die Musik. Methoden der MT 

sind die rezeptive und aktive Musiktherapie. In der rezeptiven MT stehen das 

bewusste Zu-Hören (im Grunde auch aktiv) von Musik (in der Regel ohne Text) und 

das Aufnehmen von Schwingungen, Resonanzen im Mittelpunkt. Die Musikauswahl 

ist dabei abhängig von der Patient*innenauswahl. Ziel ist, während des Hörens 

Gedanken, Gefühle, Bilder, Formen, Farben auftauchen zu lassen, mit sich in 

Beziehung zu kommen, wahrzunehmen, zu erleben, was im Augenblick entsteht und 

in Folge sich über die Sprache in Beziehung nach außen zu setzen, im Sinne einer 
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verbalen Aufarbeiten des Gehörten. Kernstück der aktiven MT ist die freie 

Improvisation. In dieser findet eine vielschichtige und zugleich differenzierte 

Kommunikation zwischen den Gestaltenden statt. Im gesamten Spielverlauf werden 

Nähe-Distanz, Spannung-Entspannung, Autonomie-Gebundenheit, also elementare 

Beziehungsparameter nonverbal erfahren, unbewusst gestaltet und reguliert. Im 

Anschluss an eine Improvisation findet ein verbaler Austausch über die Erfahrungen 

statt. Dabei können die eigenen Verhaltensweisen, Wünsche, Bedürfnisse bewusst 

gemacht und reflektiert werden. Die Indikation zur MT ergibt sich nicht zwingend aus 

einer Diagnose, sondern aus der psychischen Befindlichkeit, der 

Kommunikationsmöglichkeiten und der Introspektionsfähigkeit der jeweiligen 

Patient*innen.  

3.2 Supervision 

Supervision ist, per Definition durch die Deutsche Gesellschaft für Supervision und 

Coaching e.V. (DGSv): 

„[…] Beratung für Personen und Organisationen, deren eigene primäre 

Aufgabe die Arbeit mit und am Menschen ist und die deshalb immer wieder 

ihre professionelle Position in der Spannung zwischen Nähe und Distanz zu 

ihren Klient*innen neu finden müssen. Dies ist eine höchst anspruchsvolle 

Beziehungsarbeit, für die Supervision unerlässlich ist. Supervision ermöglicht 

eine kontinuierliche Berufsrollenreflexion. Supervision richtet sich an 

Einzelpersonen, Gruppen oder Teams. Sie ist eingebunden in das 

Organisationsgefüge und leistet einen Beitrag zur 

Organisationsentwicklung.“(Deutsche Gesellschaft für Supervision und 

Coaching, 2023) 

1989 haben sich Supervisor*innen und Ausbildungsinstitute für Supervision 

zusammengeschlossen und die „Deutsche Gesellschaft für Supervision e.V.“ 

gegründet. Die Berufsbezeichnung „Supervision“ ist kein geschützter Begriff und 

somit dürfte sich jeder und jede mit diesem Titel „schmücken“. Die DGSv hat in den 

vergangenen 30 Jahren in der supervisorischen Landschaft Standardisierungen und 

Leitlinien entwickelt, welche zu einer gelungenen Professionalisierung geführt haben 

und somit Qualität und Sicherheit für Beratungssuchende geschaffen. 
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Darüber hinaus ist sie ständig bemüht, durch entsprechende Ausbildungsstandards 

und durch eine Mitgliedschaft der ausübenden Supervisor*innen in der „DGSv“ sich 

von „einfach Titelträger*innen“ abzugrenzen. 

Supervision ist ein arbeitsweltliches Beratungsformat, welches sich aus der Sozialen 

Arbeit, der Psychotherapie und anderen Sozialwissenschaften heraus entwickelt hat 

und ihre Wurzeln in der Sozialarbeit und in Folge in der Kontrollanalyse, der 

Balintarbeit hat, nach dem Begründer Michael Balint, einem ungarischen 

Psychoanalytiker und Arzt benannt. Er brachte Ärzte zusammen, um gemeinsam mit 

ihnen, in einem geschützten Raum über Patient*innen zu sprechen, um somit die 

jeweilige Arbeit zu reflektieren und zu verbessern. Die Supervision (folgend SV) 

bietet Reflexion und Beratung des beruflichen Handelns von Einzelpersonen, Teams 

und oder Organisationen mit dem Ziel der Erschließung neuer Handlungsoptionen. 

Dabei stehen die Arbeitsaufgabe, die Überprüfung des beruflichen und methodischen 

Handelns, aber auch die Arbeitsbeziehungen im Fokus. Supervision findet im Non-

Profitbereich, aber auch darüber hinaus im Profitbereich statt. Interventionstechniken, 

Methoden gibt es zahlreiche. Die meines Erachtens bedeutungsvollste ist die der 

Sprache. Sprache beinhaltet sowohl Worte, Sprachmelodie, Pausen oder eben auch 

Schweigen. Sprache kann machtvoll und mächtig sein. Sprache heißt aber auch ein 

Sprechen und Zu-Hören. P. Bourdieu: „Die symbolische Wirkung der Wörter kommt 

immer nur in dem Maße zustande, wie derjenige, der ihr unterliegt, denjenigen, der 

sie ausübt, als den zur Ausübung Berechtigten anerkennt beziehungsweise, was auf 

dasselbe hinausläuft, wie er sich selbst in der Unterwerfung als denjenigen vergisst 

und nicht wiedererkennt, der durch seine Anerkennung dazu beiträgt, dieser Wirkung 

eine Grundlage zu geben.“ (Obermeyer, 2015, S. 169). Die Psychodynamik zwischen 

Supervisor*in und Supervisand*innen, die Dynamik innerhalb des 

Supervisionsprozesses können Hinweise auf die Dynamik innerhalb der 

Beratungssuchenden und deren Organisation geben. Dabei spielen ein sich als 

Supervisor*in Hineingeben, Verwickeln lassen und rechtzeitiges Heraustreten, sowie 

der Auseinandersetzung und Betrachtung eigener innerer Arbeit, im Sinne einer 

Selbstbetrachtung eine wesentliche Rolle. Dass SV auf die arbeitsweltliche Situation 

der Supervisand*innen eine mehrdimensionale Draufsicht erfordert, habe ich in 

meiner Ausbildung erfahren dürfen. Meine bisherigen supervisorischen Erfahrungen 

beziehen sich auf Teams aus dem Non-Profitbereich. Für meine Selbstreflexion, für 
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den Prozess meiner supervisorischen Habitusbildung habe ich mich für ein Team 

entschieden, welches mich über meinen gesamten bisherigen 

Supervisionsausbildungsweg begleitet hat. Ein Team eines freien anerkannten 

Trägers der Jugendhilfe des Landesjugendamtes Sachsen und der 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie des Landes Berlin. 
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4 Selbstreflexion anhand eines Praxisbeispiels 

Mit Beginn meiner Ausbildung zur Supervisorin betrat ich ein neues Feld. In diesem 

andere, ähnliche oder gleiche Handlungs- Denk- und Wahrnehmungsdimensionen 

gelten als in dem mir vertrauten Arbeitsfeld der Musiktherapie. Ein neues Feld zu 

betreten heißt auch, neue „Spielregeln“ kennenzulernen. Alte, bekannte, quasi 

einverleibte von den neuen und umgekehrt unterscheiden zu lernen. Um meine 

erweiterte Habitusbildung zu verstehen, verständlich werden zu lassen, werde ich 

kleingliedrig, im Lupenblick auf konkrete Handlungsdimensionen schauen. Das 

Denken und Handeln von in einem System in Beziehung zueinander stehenden 

Positionen, ist für mich zu einem Denken in Dreiecken geworden. Die erste 

trianguläre Beziehungserfahrung ist die des Kindes in Beziehung zu seinen Eltern. 

Auch die Arbeit als Supervisorin verlangt trianguläre Kompetenzen. Angeregt durch 

das Wochenendseminar „Triadisches Arbeiten in Supervision und Coaching“ im 

Rahmen der Ausbildung komme ich nicht umher, diesen Abschnitt der Selbstreflexion 

in triangulären Dimensionen zu denken. Mich immer wieder in Beziehung zu dem 

Feld der Musiktherapie und der Supervision zu setzen. 

Gemeinsames beider Professionen beinhaltet den Status in der Gesellschaft. Beide 

Felder sind keine anerkannten berufsgeschützten Professionen, obgleich sie sich 

aus wissenschaftlichen Disziplinen herausgebildet haben und Forschung betreiben. 

Beide streben durch gegründete übergeordnete Gesellschaften und darin 

formulierten Qualitäts- und Ausbildungsstandards nach gesellschaftlicher 

Anerkennung. Warum ich mir erneut ein Feld ohne gesellschaftliche formale 

Anerkennung gewählt habe, bleibt mir und den Lesenden zu diesem Zeitpunkt in 

Verborgenheit. Möglich, dass ich um meine eigene Anerkennung bemüht bin. 

Allerdings nicht durch ein „Gesetz“, sondern aus mir selbst heraus. 
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4.1 Vorstellung des Teams 

Der Selbstreflexion zu Grunde liegt, als „roter Faden“ ein Team einer Wohngruppe 

(folgend WG) gemäß SGBVIII im Rahmen stationärer Hilfen, in welcher ich seit 

Anfang 2022 als Supervisorin tätig bin. Die WG hält 8 Plätze für Kinder und 

Jugendliche im Alter zwischen 3 bis 18 Jahren bereit, welche eine „rund um die Uhr 

Betreuung und ganzheitliche Förderung“ (AHB Leipzig, 2023) bietet. Das Wohnhaus 

befindet sich integriert in einer Wohnsiedlung mit eher dörflichem Charakter in 

Leipzig. Die WG wurde 2016 eröffnet und beschäftigt 12 Mitarbeitende in Voll- und 

Teilzeit als Erzieher*innen, Heil- und Sonderpädagog*innen, sowie Auszubildende 

und Praktikant*innen. Die Mitarbeiter*innen hatten bereits vor mir supervisorische 

Erfahrungen machen können.  

4.2 Grundsätzliches oder Rahmenbedingungen 

Um als Supervisorin tätig werden zu können benötige ich Supervisand*innen, im 

Einzel-, Gruppen- oder Teamsetting, je nach Auftragsklärung und Kontraktbildung. 

Als Supervisorin bin ich in einem freien Arbeitsmarkt ungebunden unterwegs. Ich bin 

für die Akquise und meinen Tätigkeitsumfang selbst-verantwortlich. Der Kontrakt 

beinhaltet eine Klärung sowohl über das Format, den Inhalt, Auftrag, die Dauer, den 

Ort, als auch den Umfang der Supervision. Anders scheint dies im klinischen Setting 

als Musiktherapeutin zu sein. Hier bin ich zumindest formell in Abläufe und 

Strukturen der Klinik und Behandlungsverläufe der Patient*innen eingebunden. Auch 

habe ich meinen festen Raum und Therapiepläne, welche mir strukturelle Vorgaben 

bieten. In diesen kann und sollte ich mich bewegen, so können diese aber auch, je 

nach therapeutischem Auftrag der Patient*innen variieren. Bemerke ich in 

Gruppenkontexten besondere Auffälligkeiten (Scham, Abhängigkeit, hohe emotionale 

Belastung) in der Beziehungsgestaltung einer Patient*in, so gehört dies in den 

Austausch mit dem jeweiligen Behandlungssystem und eines sich daraus 

ergebenden neuen Behandlungsauftrag. Eine Auftragsklärung im supervisorischen 

Feld findet mit meinem Auftraggeber oder und mit den Supervisand*innen statt. Im 

Beispiel mit dem Team der WG fand die Kontraktbildung mit der Leitung und 

stellvertretenden Leitung des Teams statt. In einem Gespräch formulierten Beide ihre 

Anliegen an Supervision. Es sollte um Fall- und Teamsupervision gehen. Um Regeln, 

Strukturen und Reflexion der inhaltlichen unmittelbaren Arbeit mit den Kindern und 
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Jugendlichen. Wir vereinbarten zunächst einen Stundenumfang von 10 Stunden a 90 

Minuten für ein Jahr in den Räumen der WG. Diese Vereinbarung bot mir eine 

Prozessgestaltungssicherheit in diesem vereinbarten Rahmen. Ich freute mich über 

das Zustandekommen des Kontraktes. Mein erster supervisorischer Auftrag. 

Das erste Jahr neigte sich dem Ende zu und ein Gespräch mit der Leitung über 

Fortführung oder Beendigung des Vertrages stand an. War ich ausreichend „gut“ für 

das Team, konnte ich als Supervisorin hilfreich, wirksam sein? Ich konnte diese 

Frage mit einem „Ja“ beantworten, aber sah das WG-Team und die Leitung das 

ebenso? An dieser Stelle wurde mir deutlich, dass eine einmal zustande gekommene 

Kontraktierung auch gleich ein Ende in sich vereinbart, wenngleich dieses in meinem 

Fall offen gelassen wurde. Ich als ungebundene Supervisorin stehe in einer 

Abhängigkeit zu meinem Auftraggeber. Wenn ich „nicht gefalle“, kann ich den Auftrag 

verlieren. Jedoch darf dieses „Gefallen wollen“ nicht mein supervisorisches Handeln 

lenken, bzw. sollte ich mir dessen bewusst werden und mein Handeln auch darauf 

bezogen kontrollieren. Die vertragliche Sicherheit im klinischen Kontext nach über 

10jähriger Zugehörigkeit auf der einen Seite und der freie Arbeitsmarkt auf der 

anderen, also „ICH“ in der Beziehung zu Gebundenheit und Freiheit. Daran 

anknüpfend fällt mir eine Situation unmittelbar nach meiner ersten 

Supervisionsstunde mit dem WG-Team ein. Auf dem Weg zu meinem Auto spürte ich 

ein Verlassen-sein, ein Allein-gelassen-sein. Ich erinnere mich jetzt noch fast 

körperlich an diesen Moment. Niemand stand mir unmittelbar für eine Reflexion zur 

Verfügung. Mit keiner Person konnte ich meine Eindrücke, mein Handeln 

besprechen. An dieser Stelle wurde mir bewusst, dass ich mein damaliges Bestreben 

nach Ver-Bindung in ein Team mit der supervisorischen Arbeit wieder aufgegeben 

hatte. Umso wichtiger wurden mir die Lehrsupervisionen als Kontrollsupervision im 

Einzel und Gruppensetting. Sich nicht „zugehörig fühlen“ kann in der 

supervisorischen Arbeit zu Verstrickungen mit dem Team, oder aber auch im 

gesamten System führen, welche wiederum in Folge zu Stockungen und 

Verschiebungen im Prozess führen können. Ich in meiner Rolle der Supervisorin bin 

Außenstehende, dem System zeitlich begrenzt zur Verfügung Stehende, nicht alles 

Erfahrende. Das Bestreben eines Individuums ist aber Zugehörigkeit. Die 

Herausforderung als Supervisorin war also für mich, dem Gefühl auf dem Weg zu 

meinem Auto nach der 1. Stunde in der Kontrollsupervision Raum zu geben. Ich 
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musste verstehen worin ich dieses Gefühl einzuordnen hatte, um mich in Folge in 

professioneller Distanz zu dem Team verhalten zu können.  

Im Feld der Musiktherapie bin ich für den zur Verfügung stehenden Raum, für die 

Materialien, die Instrumente, die Sitzgelegenheiten, das Milieu im Raum an sich, den 

zeitlichen Rahmen und für eine Ungestörtheit verantwortlich. Auch kann ich die 

Personenanzahl der Gruppe steuern, bzw. darauf Einfluss nehmen. Ich als 

Therapeutin bereite eine Arbeitsatmosphäre für die Patient*innen. Im 

supervisorischen Kontext kann und sollte ich dazu Forderungen stellen. In wie weit 

diese zu realisieren sind, ist auch von den Gegebenheiten abhängig. Dennoch habe 

ich Steuerungsmöglichkeiten und sollte diese dem Team zur Verfügung stellen. Eine 

vielleicht triviale Situation, aber für mich von wichtiger Selbsterkenntnis. Wer stellt die 

Arbeitsatmosphäre her, wer ist dafür verantwortlich? In den ersten Stunden der SV 

der Team-WG fand ich den Raum ungeordnet, unvorbereitet vor. Ganz in meinem 

Selbstverständnis der Musiktherapeutin bereitete ich den Stuhlkreis, den 

supervisorischen Raum vor. Ich stellte Sessel und schob Tische beiseite, wartete bis 

alle Platz genommen hatten. Ich schien zu denken, dass ich keine Bedingungen 

stellen „darf“, denn ich wurde für meine Arbeit ja gut bezahlt. Erst in der 

Selbstreflexion verstand ich, dass diese Verantwortung beim Team lag. Wie, in 

welcher Atmosphäre wollte das Team arbeiten? Zeigte diese Unstruktur ein Abbild, 

im Sinne einer Spiegelung von Zuständigkeiten und Verantwortungsübernahme? Ich 

übernahm zunächst die Versorgung des Teams. Ein zentrales Thema im weiteren 

supervisorischen Prozess für das Team. Wer „versorgt“ uns und was liegt in unserem 

Verantwortungsbereich? Hätte ich die Gegebenheiten der anfänglichen Unstruktur 

als selbstverständlich betrachtet und meine Handlung nicht reflektiert, würde ich noch 

heute das Team grundversorgen. Diese Verantwortung konnte nun aber das Team 

für sich selbst übernehmen. Der Versorgungswunsch und diesen zu erfüllen gilt es 

ebenso psychodynamisch zu verstehen und zu betrachten. Wenn ich als 

Supervisorin „versorge“ mache ich mich vermeintlich unentbehrlich, werde gemocht 

und würde somit das Team in einer Abhängigkeit halten, bzw. mich zum Team. Dies 

hätte für das Team fatale Folgen. Soll es doch in Selbstverantwortung ihrer 

Primäraufgabe gerecht werden und die Kinder und Jugendlichen versorgen und sich 

darin handlungsbefähigt erleben. Voraussetzung dafür ist auch das Erleben der 

Verantwortungsübernahme im Bereich einer Selbst-Versorgung.  
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Eine für mich weitaus anspruchsvollere Dimension ist die Beteiligung an SV und 

meinen Einflussmöglichkeiten an die Gruppengröße, also einer Anwesenheit an SV. 

Ich kann und sollte diese bei auffallenden Unregelmäßigkeiten im Team markieren, 

bemerken und thematisieren. Aber im Vergleich zur musiktherapeutischen 

Anwesenheit, welche ich unmittelbar auf der Beziehungsdynamik mit den jeweiligen 

Patient*innen und Behandler*innen besprechen kann, sind das Team und ich im 

supervisorischen Kontext u.a. abhängig von Dienstplänen, Krankenständen und 

Urlauben. Zudem stellt sich auch die Frage nach der „Verordnung“. Im 

therapeutischen Kontext gibt es für die Patient*innen einen Therapieplan, individuell 

abgestimmt und vereinbart. Im Supervisorischen können die „Verordnungen“ ganz 

von außen, dem Träger, der Institution als angeordnete SV vorgegeben, erwartet, 

und somit als ein notwendiges „Übel“ verstanden, oder als ein freiwilliges, 

wünschenswertes Angebot interpretiert werden. Somit weiß ich nicht, wer mich 

erwartet. Ich bemerkte ein in mir aufkommendes Unbehagen, sobald die Leitung mit 

anwesend war. Auch heute noch, wobei dieses Gefühl kleiner wird, taucht der 

Gedanke für mich zuerst nach Kontrolle meiner Arbeitsweise auf und nicht, dass es 

um eine inhaltliche Notwendigkeit gehen könnte. Zu keinem Moment jedoch ging es 

bisher um mich und meine Rolle (zumindest nicht offensichtlich). Anstehende 

Entscheidungen, welche nur im Beisein der Leitung getroffen werden konnten 

erforderte die Anwesenheit der Leitung. Im musiktherapeutischen Kontext dürfen zu 

jeder Zeit andere Behandler*innen, Oberärzt*innen in meinen Gruppen anwesend 

sein, ich lade sogar gerne und bereitwillig dazu ein. Im Feld der SV bin ich neu, noch 

unerfahren, und so taucht ein biografisch zuordenbares Gefühl von Infragestellung 

meiner Kompetenzen auf. Eine geglaubte ausreichende Auseinandersetzung und 

innere Klärung mit „mich kontrollierenden Autoritäten“ aus frühen biografischen real 

erlebten Erfahrungen tauchte in diesem Zusammenhang wiederholt auf. Eine erneute 

Betrachtung und innere Klärung im einzellehrsupervisorischen Kontext dieser frühen 

Prägung war für meine Arbeitsfähigkeit und Haltung als Supervisorin wichtig und 

hilfreich. 

Ein weiteres entscheidendes Kriterium zu den Rahmenbedingungen zählt meines 

Erachtens auch die Frequenz. So sehe ich das Team der WG 10mal pro Jahr für je 

120 Minuten. Die Patient*innen meist mehrfach wöchentlich für im Durchschnitt 10 

Wochen. Diese Dimension scheint mir vor allem von Bedeutung, wenn es in der SV 
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um latente Teamkonflikte geht. Wie kann eine vertrauensvolle Atmosphäre in der SV 

geschaffen werden, damit diese zur Sprache kommen können, wenn die SV in 

größeren Abständen stattfindet. Meine bisherigen Erfahrungen in dem WG-Team 

diesbzgl. sind Transparenz in meiner Rolle, Wahrnehmungen an- und 

auszusprechen, Containment, zunächst Gesagtes aufnehmen und aus-halten und 

zum „richtigen“ Zeitpunkt zur Verfügung stellen. 

Ein immer wiederkehrender Moment in der musiktherapeutischen Arbeit ist die 

Vorstellung der Musiktherapie, ihrer Funktion, ihrer Möglichkeiten für neu 

hinzukommende Patient*innen und neue Mitarbeitende. Etwas Notwendiges und 

Selbstverständliches. Auch musiktherapeutische Prozesse im Behandlungsverlauf 

eines Patienten in einem Team zu erklären, verstehbar werden zu lassen gehört für 

mich zum Alltagsgeschäft in diesem Feld. Blauäugig, jedoch wohlwissend der 

Bedeutung darum im Feld der Supervision diesbezüglich betrachtete ich einmal zu 

Beginn meine Arbeitshaltung und Verstehen von Supervision in dem WG-Team 

erklärt als ausreichend. Zudem hatte das WG-Team supervisorische Erfahrungen. 

Selbst neu hinzugekommenen Teammitgliedern stellte ich mich zwar als Person vor, 

jedoch nicht meine Arbeitsweise. Ich fragte nach Vorkenntnissen für Supervision. 

Aber lieferte nicht, bzw. zu kurz mein Verständnis für meine supervisorische 

Handlungsweise. Ein Fehler, welcher sich in einem Konflikt mit dem Team aufzeigte. 

Interessanterweise fühlte sich ein langjähriges, älteres Teammitglied in einer SV 

durch mich „permanent“ unterbrochen. Dieser Mitarbeitende hatte einen großen 

Redeanteil, andere, jüngere Teammitglieder kamen nicht zu Wort, ich merkte an, 

jede(n) die Möglichkeit zu geben, in Sprache kommen zu können. Nach einer 

weiteren Unterbrechung durch mich, wurde dieser Mitarbeitende für mich, und 

offensichtlich für das Team unvorhergesehen sehr laut und aggressiv, er habe 

„genug“. Lautstark und mit den Worten „ich muss hier raus“ verließ er den Raum. 

Schweigen, Schwere und Irritation breiteten sich unmittelbar im Raum aus. Im 

musiktherapeutischen Kontext hätte ich die erlebte Sprachlosigkeit (auch bezogen 

auf kurz gehaltende Spielsequenzen) Einzelner angesprochen, was sie daran 

hindere in Sprache (ins Spiel) zu kommen oder was sie bräuchten, um in Sprache 

(ins Spiel) kommen zu können. Oder und hätte ich mein Erleben des „Vielredners“ 

(ohne Pausen Spielenden) zurückgemeldet und nachgefragt, wofür es gut sein 

könne im Sprach-, Spielfluss zu bleiben. Zwei Ebenen offenbarten sich in dieser 
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Szene. Erstens, hatte ich dem Team zu viel zugetraut und zugemutet? Ich „dachte“ 

es gebe Klarheit über meine Rolle und Arbeitsweise. Zweitens, war dieser 

emotionale Ausbruch möglich geworden, weil es eine „gefühlte“ Sicherheit in diesem 

Rahmen gab und spiegelte sich ein anderes Thema darin wieder? Ging es nicht (nur) 

um meine Arbeitsweise an sich, sondern zeigte sich darin Unmut, Ärger auf das 

System, die Organisation, die Leitung? Wir machten zunächst eine Lüftungspause. 

Im Anschluss daran nahm auch der „Geflüchtete“ in der Runde wieder seinen Platz 

ein. Zunächst übernahm ich das Wort, versuchte damit dem Team aus seiner 

Sprachlosigkeit heraus zu helfen. Was sind die Regeln in der SV, und damit 

vermutlich auch in unserem Team, wer darf, sollte wann zu Wort kommen, welches 

Wissen benötigen wir dafür, damit sich jede(r) orientieren kann, wodurch können wir 

wieder handlungsfähig werden. Daran anknüpfend formulierte der Mitarbeitende, 

dass er bisher SV durch meine Vorgängerin anders in Erinnerung habe, immer habe 

er „ausreden“ können (stimmte das wirklich?). In einer vergleichbaren 

musiktherapeutischen Situation hätte ich nach Beziehungserfahrungen der Person, 

nach der Bedeutung für einen Beziehungsabbruch durch das Verlassen der Gruppe 

gefragt und hätte die anderen Gruppenmitglieder*innen in Folge eingebunden, deren 

Erleben, Wahrnehmungen und bisherigen Strategien für entsprechende Situationen 

erfragt, ganz im Sinne einer Beziehungsklärung. In dem beschriebenen 

supervisorischen Kontext konnten in Folge neben einer notwendig anstehenden 

Klärung für SV ganz „nebenbei“ noch weitere Themen formuliert und sichtbar 

werden: für mich aus der Rückmeldung des verärgerten Mitarbeitenden hörbar, 

„Abschied von unserer vorherigen Supervisorin“, Trauerarbeit bei Abschieden und 

Ablöseprozesse, auch auftauchend bei anstehenden Abschieden von den zu 

betreuenden Kindern und Jugendlichen in der WG. Dieses bemerkte ich zunächst 

still für mich. (Zu einem späteren Zeitpunkt tauchte dieses Thema erneut auf und wir 

konnten uns darauf beziehen.) Ausgesprochen, bot ich dem Team an, in der 

Folgesupervision eine Erläuterung über mögliche Inhalte zum Einen, aber auch zum 

Ablauf in meinem Verständnis sowie meinen Arbeitsstil für Supervision zu geben. 

Dieses Angebot wurde bekräftigt, wohlwollend und als hilfreich durch die 

Supervisand*innen bestätigt. Das WG-Team konnte dann in Folge in dieser SV aus 

sich heraus von einer großen Belastung sprechen. Zu diesem Zeitpunkt hatte es mit 

einer hohen Fluktuation in der Mitarbeiterschaft, permanenter Unterbesetzung und 

hohen Überstundenlast zu kämpfen. Kaum Stabilität und Planungssicherheit und 
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dabei in einem hohen Maß um das Wohl ihrer zu betreuenden Kinder und 

Jugendlichen bemüht, schien es fast bis zur Selbstaufgabe, über eigene 

Belastungsgrenzen hinaus zu arbeiten. Ärger gebe es vor allem auf eine 

intransparente Leitung (intransparente SV?) bzgl. Mitarbeiter*innenakquise und 

einem Gefühl von „Hängen gelassen werden“ durch den Träger. Diese Szene steht 

für mich exemplarisch für ein Aufeinandertreffen der zwei Professionen, für 

notwendige Trennschärfe meines Handelns und Überschneidung zugleich. Zunächst 

einmal die Betrachtung des Momentes, in dem der Supervisand den Raum verlässt. 

Zu diesem Zeitpunkt handelte ich (noch) intuitiv. Ich bin dem Teammitglied nicht 

gefolgt. Um als Team handlungsfähig bleiben zu können, schien ich die 

Verantwortung beim WG-Team liegend zu sehen. Das Team hatte sich zu 

entscheiden. Entweder als Team vollständig weiterzumachen, das Teammitglied also 

zurückzuholen, sich zu kümmern, bzw. aus Kenntnis heraus, dem Teammitglied Zeit 

für Regulation zu geben oder ohne die Person die Arbeit fortzuführen. Im 

musiktherapeutischen Setting wäre ich einem die Gruppe verlassenden Patienten, 

welchen ich noch nicht ausreichend sicher in der therapeutischen Beziehung erlebe, 

jedoch nachgegangen. Meine Intuition, unsichere Handlungsweise und den 

gesamten Stundenverlauf, auch zunächst meine kurzzeitig erlebte Erstarrung durch 

den Ausbruch des Teammitgliedes habe ich mir in Folge im Rahmen einer 

Einzellehrsupervision nochmals betrachtet. Unsicherheiten in meiner Rolle als 

Supervisorin in der Beziehung zu dem WG-Team und zu mir selbst hatten sich in mir 

ausgebreitet. Auch die unterschiedlich starken Redeanteile der Supervisand*innen in 

der SV wurden zu einem Abbild im beruflichen Alltag des WG-Teams. Wer hat bei 

uns das „Sagen“? Wann kommt was und in welcher Weise „auf den Tisch“ und zur 

Sprache? Welchen Umgang pflegen wir im Team? Aber auch, welche Arbeitsweise 

und Haltung haben wir in der unmittelbaren Arbeit mit unseren uns anvertrauten 

Kindern und Jugendlichen? Was lässt uns sprachlos, ärgerlich, wütend, erstarrend 

zurück und wodurch gelingt uns in Folge Sicherheit und Handlungsfähigkeit? 

Das neue „Spielfeld“ der Supervision bedarf andere Spielregeln, Handlungsweisen 

als das der Musiktherapie. Jedoch finden sich auch wie oben beschrieben, 

Überschneidungen, bzw. Berührungen der beiden Spiel-Felder. Ich kann mir die 

Spielregeln zu Rahmenbedingungen, Verhalten und Rolle durch Wissen aneignen. 

Um dieses Wissen jedoch einverleiben zu können, bedarf es Erfahrungen und 
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zwingend die Reflexion dieser Erfahrungen. Im Grunde stellte ich mir die Frage, wer 

den supervisorischen Prozess steuert? Im Gegensatz zum musiktherapeutischen 

Arbeiten, in dem ich mich als Begleiterin der Patient*innen verstehe, kann ich heute 

sagen, dass ich im Feld der Supervision Gestalterin des Prozesses bin. 

Nun könnte ich das Grundhafte oder die Rahmenbedingungen also Kontraktierung, 

Arbeitsatmosphäre, Status in der Gesellschaft als etwas über eine reine 

Wissensaneignung Vermitteltes betrachten. Einmal „gelernt“, stünden diese mir zur 

Verfügung. Jedes der beiden Felder hat eigene und sich angrenzend bis hin zu 

überschneidende Rahmenbedingungen, welche für die eigentliche Arbeit vonnöten 

sind. Diese sind an- und differenzieren zu lernen und schon stünden sie alleine 

dadurch zur Verfügung, zum Gebrauch bereit. Dies ist zu kurz gedacht und 

verstanden. Denn bei genauer Betrachtung werden diese zunächst neben der reinen 

Wissensaneignung durch die eigene Sozialisierung, Herkunft und Prägung gestaltet 

und können erhebliche Fallstricke bieten, blieben in mir erlebte Irritationen 

unreflektiert. Dabei spielt nicht wie in meinem Fall meine Habitusbildung aus dem 

Feld der Musiktherapie eine alleinige Rolle. Frühe, also familiäre und 

systemrelevante soziale Prägungen, also auch ersterworbene Dispositionen, mein 

bis dahin gebildeter Gesamthabitus lässt mich gestalten. Die alleine pure 

Wissensaneignung heißt noch nicht Habitusveränderung und damit 

Professionalisierung. Ich benötige die Reflexion meiner Handlungen, um mir somit 

eine Bewusstwerdung von Divergenzen der beiden Felder zu ermöglichen. 

4.3 Methodisches Vorgehen - Ethisches Handeln 

Um meinen bisher erworbenen professionalisierten supervisorischen Habitus 

erkennen und verstehen zu können, tauche ich noch eine Schicht tiefer ein. Rappe-

Giesecke (2008) formulierte den Leitsatz von Beratung: „Für welches Problem soll 

diese Beratung mit diesem Auftrag eine Lösung sein“ (Rappe-Giesecke, 2013, 

S.75ff). Dieser Leitsatz ist u.a. ein in mir mitlaufender Text während der SV. Kann ich 

dem WG-Team in seinem Anliegen hilfreich zur Verfügung stehen? Ist SV das 

richtige Format? Was tue ich, wenn ich aus Erzählungen an eigene ethische Grenzen 

gelange? Aber auch die Frage, welche Vereinbarungen hatten wir zu den Themen 

Schweigepflicht, Grenzen, Schutz der Würde getroffen? In dem WG-Team benötige 
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ich bei Fallschilderungen oft eine gute innere Aufmerksamkeit und Trennschärfe für 

meine Rolle als Supervisorin zu der der Musiktherapeutin. 

An dieser Stelle taucht nicht von ungefähr eine Supervisionsstunde auf, der meinen 

inneren Habituskonflikt zwischen beiden Professionsfeldern verdeutlicht. Hierbei 

zeigen sich Begegnung, Berührung, und Überschneidung beider Professionsfelder. 

Der Begriff des „gespaltenen Habitus (Holzmeyer, 2023, S. 32) von Bourdieu gefällt 

mir an dieser Stelle gut. Beschreibt er für mich doch treffend meine noch nicht bis zu 

Ende geführte Habitusmodifikation im Handeln des neuen Professionsfeldes der 

Supervision. Verschiedene Ebenen habe ich zu betrachten, auseinanderzuhalten, zu 

differenzieren und mich in meiner Rolle als Supervisorin eindeutig zu verhalten - die 

Supervisand*innen, also das Team, deren Verhalten zum Fall, der Fall an sich. Dabei 

darf ich mich nicht von meinem Selbstverständnis aus meiner musiktherapeutischen 

Profession heraus verleiten und verstricken lassen. 

Ein Mitarbeiter, der Bezugsbetreuer von E. schilderte folgenden Fall (im Beisein der 

Leitung, dafür sei sie bei der SV dabei). Dabei gehe um eine Perspektivklärung für 

E.. Könne dieser in der WG bleiben, oder wäre ein Wechsel, in ein anderes Setting 

notwendig? E., ein elfjähriger Junge, welcher mit einem genetischen Fehler geboren 

sei, welcher durch den Vater vererbt wurde, habe die ersten Lebensjahre in 

verschiedenen WGs verbracht, bis er seit 2016 nun in der WG lebe. Die Eltern lebten 

getrennt. Sowohl die Mutter, als auch der Vater seien geistig beeinträchtigt. Zur 

Mutter bestehe sporadischer Kontakt. Ein Bruder von E. wohne dennoch bei der 

Mutter. E. zeige seit einiger Zeit selbstverletzendes Verhalten, sei manchmal auch 

grenzüberschreitend vor allem anderen Kindern gegenüber. E. zeige 

Impulskontrollstörungen, dann sei er nicht mehr „händelbar“, würde vor allem bei 

jüngeren Kolleg*innen Ängste auslösen, würde diese anspucken und Gegenstände 

durch den Raum werfen, so dass die Mitarbeitenden sich bedroht fühlten. Das 

Zimmer des Jungen sehe mittlerweile sehr karg aus, da er Gegenstände und 

Spielzeug zerstöre und dieses zur Sicherheit vor Selbst- und Fremdgefährdung aus 

dem Raum entfernt worden sei. Seit einiger Zeit entwende er auch immer wieder 

Dinge aus der Schule von Lehrern und Schülern. Er zeige sich aber verständnisvoll, 

wenn er dabei „ertappt“ würde. Wobei er auch eine interessierte, wissbegierige, 

höfliche, freundliche und empathische Seite habe, dann sei er wie ein kleiner „Harry 
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Potter“. Wenn er „ausraste“, könne er manchmal im Anschluss, mit etwas 

Zwischenzeit formulieren, dass es in „seinem Kopf piepe“. Zudem formuliere er 

immer wieder, dass er „Sehnsucht nach Hause, zu Mama“ habe. E. sei im SPZ in 

Behandlung, bekäme Medikamente (Risperidon und Medikenet). Soweit der erste 

Erzählstrang. Nach der Öffnung in das Team, mit der Bitte um Ergänzungen zu dem 

Fall, zu Eindrücken von E. aus eigenen Erfahrungen mit E., diese in den Raum zu 

bringen ist eine Unterbrechung nur schwer möglich. Das Team schien sich nicht 

einbremsen lassen zu wollen oder zu können. Ich gebe meine Eindrücke wieder und 

bringe dann die Fragestellung an eine Perspektivklärung für E. nochmal in den 

Raum, um die Fragestellung zu konkretisieren. Dabei taucht ein weiterer Aspekt auf, 

„können andere Einrichtungen gut für E. sein, oder wird er sich nicht weiterentwickeln 

können, wir haben keine Erfahrung mit unserem Träger bzgl. eines 

Einrichtungswechsel“. Am Ende dieser Phase wurde der Auftrag an die SV nochmal 

formuliert. „Wir sind uns unsicher bzgl. einer Entscheidung, wir wollen herausfinden, 

ob die WG noch ein „guter Ort“ für E., bzw. ein Einrichtungswechsel notwendig sei“. 

Im Laufe der Fallvorstellung denke ich, was für ein kleines Kerlchen, was für Kräfte 

dieser Junge entwickeln kann. Hier bedarf es Schutz auf und für alle Seiten, den 

Jungen, die anderen Bewohner*innen und die Mitarbeitenden (Handlungs- und 

Strukturproblem). Mein Gefühl war, dass das Team eine Entscheidung für einen 

Einrichtungswechsel schon längst getroffen hatte. Was hält sie zurück, aber auch, 

was brauchen die noch, diesen Schritt gehen und umsetzen zu können 

(Entscheidungsproblem)? Was braucht das Team sich von E. verabschieden zu 

können und, wie muss es dem Team gehen, zu erleben nicht mehr hilfreich sein zu 

können (Beziehungsproblem)? Wir arbeiteten, so zunächst der Auftrag an die SV zur 

Entscheidungsfrage: was spricht für einen Wechsel, was dagegen. 

 

 

 



26 
 

Zwei Kleingruppen bildeten und teilten sich auf. Folgende Ergebnisse aus der 

Kleingruppenarbeit entstanden. Die Gruppe, welche sich „für einen Wechsel“ 

beschäftigte begann: 

 die WG ist keine Behinderteneinrichtung 

 eine Notwendige 1:1 Betreuung, welche im Alltag nicht gewährleistet werden 

kann 

 körperliche Übergriffe auf Kinder und Betreuer*innen, fehlender Schutz 

 die Kraft und Gegenwehr von E. und damit verbundene Ängste, dass 

Kolleg*innen, die einschätzen, E. nicht mehr „händeln“ zu können, das Team 

verlassen, wenn er bleibt 

Die Gruppe, die sich mit dem Verbleib von E. in der WG beschäftigt hatte schloss 

sich an: 

 nicht aus dem gewohnten Umfeld heraus nehmen 

 liebenswerter, sympathischer Junge 

 Verunsicherungen für E. und die anderen Kinder verhindern 

 wir nehmen ihm sein zu Hause und seine Bezugspersonen, Bindungen, die 

abbrechen (WG, Schule, Kinder) 

 so viel negatives über Behinderteneinrichtungen gehört 

 Angst, wie es mit ihm weiter geht 

 Trennungstrauer bei Betreuer*innen vermeiden 

Aus den Rückmeldungen konnte ich deutlicher das darunter liegende Thema 

wahrnehmen und spüren-> was brauchen wir, um E. loslassen zu können? Aber ich 

spürte zu diesem Zeitpunkt auch, dass das Team noch nicht an dieser Stelle und 

Fragestellung selbst angekommen war. Darum bat ich das Team bzgl. der 

herausgearbeiteten Punkte um eine Reflexion ihrer Wahrnehmungen. Wie es ihnen 

damit gehe, was auffalle, aber auch welche Gefühle oder Bilder auftauchten, wenn 

sie an das Für oder Wider in der Umsetzung dachten. Und, was sie jeweils dafür 

bräuchten? Ich bat jede Person einen Moment nachzuspüren. Die vorherige 

Dynamik, Lebendigkeit im Team „verstummte“, eine „Schwere“ schien sich im Raum 

auszubreiten, Betroffenheit und Sprachlosigkeit. Ich teilte mein Erleben mit dem 

Team, mglw. verhalf ich damit dem Team wieder in Sprache, in Bewegung zu 
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kommen: „[…] es sei schwer, auch traurig, ein Kind weiterziehen zu lassen […] 

vielleicht sind andere Einrichtungen gar nicht so schlimm […] vielleicht ist dieser 

Schritt für E. eher entwicklungsfördernd als hinderlich […] vielleicht dürfen wir auch 

eine Einrichtung heraussuchen, mitentscheiden […] wir haben für die anderen Kinder 

und für alle Mitarbeitenden Verantwortung […] wir sind für E. keine hilfreiche WG 

mehr […] ein nächster Entwicklungsschritt für E. ist notwendig[…] wir müssen 

handlungsfähig bleiben und damit Verantwortung für Entscheidungen treffen, auch 

unliebsame [...] wir haben gute Arbeit geleistet, nun übernehmen andere […] ich 

fühle Entlastung mit dem Gedanken, dass E. die WG verlassen wird[…].“ Ich erlebte 

das Team zu diesem Zeitpunkt sicher, entschlussfähig und mit einem gemeinsamen 

Konsens. Nächste Schritte zum weiteren Vorgehen wurden angesprochen und mit 

der Leitung vereinbart. Aus einer Ambivalenz konnte eine Entscheidung werden und 

daraus eine Haltung sowie eine Handlungs- und Arbeitsfähigkeit. 

In dieser SV zeigt sich zunächst ein Team, welches durch vorhandene 

Rahmenbedingungen und Veränderungen mit den zu betreuenden Kindern und 

Jugendlichen an Grenzen seiner Handlungsfähigkeit stößt. Die Kinder werden älter, 

kräftiger, haben andere Bedürfnisse als zuvor. Das WG-Haus (und Träger) bleibt 

aber starr in seinen Mauern und Möglichkeiten. Aus ehemals kleinen, „gut zu 

händelnden“ Kindern, werden große kraftvolle Jugendliche mit dem Bedürfnis nach 

Abgrenzung und Auseinandersetzung. Die bisherigen Handlungsmöglichkeiten 

reichen nicht mehr aus, die Kräfteverhältnisse zwischen Mitarbeitenden und 

Bewohner*innen kommen ins Wanken. Ein Gefühl, sowohl in der Mitarbeiterschaft, 

als auch in Folge bei den Heranwachsenden von Macht, Ohnmacht und Hilflosigkeit 

entsteht. Das Team steht „plötzlich“ vor neuen, bisher nicht bekannten Themen. Das 

Team benötigt Strategien zur Deeskalation von eskalierenden Situationen, benötigt 

Handwerkszeug für eine innere Sicherheit und damit einem Erleben der Befähigung 

handlungsfähig zu sein. 

Ich habe diese SV ausführlicher beschrieben, um den Konflikt meines sich 

herausbildenden professionalisierten supervisorischen Teilhabitus gegenüber dem in 

mir schon etablierten musiktherapeutischen Teilhabitus herauszustellen und 

deutlicher werden zu lassen. Meine Bedenken, Unsicherheiten beziehen sich dabei 

auf die Beziehungsebene, oder im supervisorischen Sprachgebrauch der 
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Tertiäraufgabe (Busse, 2023, S. 2ff). Die Aufgabe des WG-Teams ist es, zunächst 

ihrer Primäraufgabe (ebd.) gerecht zu werden. Das heißt, ihren anvertrauten Kinder 

und Jugendlichen entsprechend ihrer notwendigen Versorgung nachzukommen. Im 

Falle E. schien dies nicht mehr in vollem Umfang möglich. E. zeigte deutlich Signale, 

welche das Team in ihrer Arbeitsfähigkeit und in der Beziehung zu E. an ihre 

Grenzen brachten. In dem beschriebenen Beispiel schaffte es das Team eine 

Entscheidung treffen zu können, weil es dem Team gelungen war, sich über 

Befindlichkeiten, Emotionen, der innerlichen Bedeutung zum Einrichtungswechsel für 

E. auszutauschen und sich darin mitzuteilen. Dem WG-Team war vor der SV klar, 

dass sich die „häuslichen“ Rahmenbedingungen (Sekundäraufgabe (ebd.)) nicht 

verändern würden. Ihr Träger würde kein größeres Haus bauen, mehr Stunden, bzw. 

mehr Mitarbeitende einstellen und zur Verfügung stellen. Und dennoch konnte das 

Team zu keiner Entscheidung kommen. Erst der Blick auf die Ebene der Beziehung 

konnte das Team aus seiner Ambivalenz herausholen. Ein sehr intimer Moment. Ich 

konnte die Vorsicht, die Unsicherheit, sich über das Erleben zur Situation 

auszutauschen, spüren. Was darf gesagt werden, wie viel kann ich von mir mitteilen, 

wann „verliere ich mein Gesicht“? Dabei die Grenzen der Personen zu wahren, kann 

einen schmalen Grad der beiden Professionen darstellen. Im supervisorischen 

Kontext bezieht sich die Emotionalität auf die Professionsrolle. Diese Rolle, die 

Funktion, Position innerhalb des Teams der Organisation sind stark verbunden mit 

der eigenen Prägung und Sozialisation der Handelnden. In dieser Arbeit darf die 

Handlungsfähigkeit der Primäraufgabe nicht gefährdet werden. In der 

musiktherapeutischen Arbeit bleibe ich auf dieser Ebene, die Personen sind gerade 

nicht arbeits- und ausreichend handlungsfähig, sind für einige Zeit aus der 

Arbeitswelt ausgestiegen und haben eine Entscheidung für eine therapeutische 

Behandlung getroffen. 

Die Arbeit an der Beziehungsebene im supervisorischen Kontext bedarf von mir eine 

besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit. Warum? In meinem musiktherapeutischen 

Handeln arbeite ich immer an dieser Ebene. Dies ist dort meine Primäraufgabe, also 

die Beziehungserfahrungen der zu behandelnden Personen zu betrachten, zu 

verstehen und im Behandlungsverlauf für die Person verstehbar und idealerweise 

veränderbar werden zu lassen. Dafür ist ein Zusammenführen der erlebten 

Psychodynamiken der Patient*innen in das gesamte Behandlungsteam notwendig. 
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Ein Austausch und damit ein Sichtbar werden nach außen ist für einen gelingenden 

Behandlungsverlauf unerlässlich. Im supervisorischen Kontext gibt es zum Schutz 

der Supervisand*innen die Regel, dass Persönliches nicht nach außen dringt. Was 

aber, wenn diese die Arbeitsfähigkeit stark beeinflussen, oder gar behindern? Und 

darüber hinausgehend bemerke ich in mir auftauchende Emotionalitäten, wie Ärger, 

Traurigkeit, Scham, wenn in der Fallarbeit Grenzverletzungen durch die 

Supervisand*innen gegenüber den „Fällen“ auftauchen. Mit diesen „Fällen“ arbeite 

ich im therapeutischen Kontext. Diese Menschen, welche mögliche unsichere 

Bindung, irritierende oder gar traumatische Beziehungserfahrungen im Leben 

gemacht haben, kommen in eine therapeutische Behandlung. Was also darf und 

muss nach außen, also zur Leitung oder Organisation und was kann, darf und sollte 

im Team bleiben? Und wie kann mir gelingen, nicht mit der „moralisch-

therapeutischen Keule“ im supervisorischen Kontext zu handeln? 
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4.4 Selbstbeobachtungen in meinem musiktherapeutischen 
Spielfeld 

Ohne meiner Zusammenfassung vorgreifen zu wollen, möchte ich einen Blick auf 

Wechselwirkung und Auswirkung auf meine derzeitige Hauptberuflichkeit durch die 

Ausbildung meines supervisorischen Professionshabitus werfen. Die Erweiterung 

meines Gesamthabitus durch die Bildung eines neuen professionalisierten 

Teilhabitus, den der Supervision, ermöglicht mir, in meinem musiktherapeutischen 

Arbeitsfeld eine erweiterte Sichtweise. Vor allem auf der organisationalen und 

strukturellen Ebene. Die unmittelbare musiktherapeutische Arbeit, hinter meiner Tür, 

in meiner musiktherapeutischen „Blase“ ist eine Dimension. Die Unmittelbare, die 

Arbeit an und mit den Patient*innen. Jedoch bin ich auch Teil eines großen Ganzen. 

Sobald ich nun meine Tür öffne, verstehe ich mich in der Rolle der  Musiktherapeutin, 

als einen Teil in einer Organisation, der einer Klinik. Von der der Klinik ist auch meine 

Arbeit indirekt abhängig. Die Klinik wiederum ist auch abhängig von äußeren 

strukturellen, finanziellen, gesellschaftlichen und demografischen Veränderungen 

und Faktoren. Durch Bewusstwerdung meiner Rolle, meiner Position innerhalb eines 

Teams und den möglichen Bedeutungen für andere Teammitglieder dazu, sowie der 

Stand meines Berufsfeldes im gesamten Klinikkontext (ich im 

Alleinstellungsmerkmal), kann teamdynamischen Konflikten mit größerer 

professioneller Distanz begegnen und  Perspektivwechsel einnehmen, welche mir 

vorher in diesem Maß nicht zur Verfügung standen. Ich kann milder zur Leitung und 

zu Kolleg*innen anderer Berufsfelder sein. 
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5 Ausleitung 

Inkorporierung, Einverleibung zwei für mich einverleibte und liebgewonnene 

Begrifflichkeiten. Begrifflichkeiten, welche synonym zu verwenden sind. Und dennoch 

bemerke ich, je nach Situation und Arbeitsfeld und Kontext einen unterschiedlichen 

Sprachgebrauch. Im Therapeutischen spreche ich eher von Einverleibung. Eine 

Verdeutlichung des Leibes, welcher hier eine größere Bedeutungskraft in der 

Behandlung einnimmt. Gemeint ist hier die Betrachtung des Menschen in seiner 

Gesamtheit, bestehend aus Körper, Geist und Seele. In supervisorischen 

Zusammenhängen spreche ich eher von Inkorporierung. Diese Inkorporierung 

meines professionalisierten supervisorischen Habitus in meinen Gesamthabitus ist 

auf den Weg gebracht. Das Thema der Arbeit lautet „Habitusveränderung – (m)ein 

Weg zur Supervisorin“. Ich habe in der Auseinandersetzung begreifen können, dass 

das Betreten eines neuen Spielfeldes keine Habitusveränderung an sich bedeutet. 

Vielmehr geht es um Neu- oder Umstrukturierung, um Anpassung, Wandelbarkeit 

und Überlagerung oder auch Verstärkung des Gesamthabitus. Wir werden in ein 

soziales Feld hineingeboren, erfahren darin erste Prägungen, betreten im eigenen 

Lebensfluss immer wieder, zunächst zwangsläufig neue Felder, wie Kindergarten, 

Schule, treffen auf Peergroups, ergreifen ein Studium oder Ausbildung und steigen in 

eine berufliche Laufbahn ein. Verbleibe ich in meinen mir bekannten sozialen 

Strukturen und betrete kein neues Feld mit neuen Spielregeln, wird mein Denken, 

mein Handeln in den mir bekannten Werten auf die Gesellschaft unausweichlich 

gleichbedeutend verbleiben. Erst durch den Eintritt in ein Neues, mit anderen 

kollektiven Werten geltendes Feld, lässt den erworbenen Habitus erweitern und in 

meiner Vorstellung auch wachsen und größer werden. Bourdieu selbst veränderte 

seine Haltung zum Gesamthabitus. Zunächst formulierte er, dass ein „einmal 

erworbener Habitus“ sich „nicht wesentlich“ (unbekannt, zit. nach Krais und Gebauer, 

2002, S. 1) verändere. Später, durch Beobachtungen, Forschung und eigener 

Selbstreflexion beschreibt er, dass „der Habitus Resultat, aber nicht Endresultat“ 

(Holzmeyer, 2023, S. 67) sei. Bourdieu bezieht sich hierbei auf das Zusammenwirken 

von Habitus und Feld. Der individuelle Habitus bilde sich aus verschiedenen 

Teilhabitus (Pl.) heraus und werde durch „verschiedene Teilfelder des sozialen 

Raumes geprägt“ (ebd.). Beim Betreten eines neuen Feldes lerne, erfahre ich neue 

Spielregeln. Ich nehme diese zum einen durch Wissensaneignung und 

Beobachtungen, zum anderen durch Erfahrungen und Selbstreflexion dieser in mir 
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auf und kann so zu einer Integration, Einverleibung dieses neuen Feldes gelangen. 

Diesen Gedanken möchte ich abschließend auf der Professionsebene und auf mich 

zugeschnitten betrachten. Ich könnte Bourdieu so verstehen, dass beim Betreten 

eines neuen Feldes, das alte Feld verlassen würde. Was aber, wenn es ein „sowohl 

als auch“, also ein professionelles Handeln in beiden Feldern gibt, zwei Felder, 

welche sich ähnlich sind und dennoch sich in ihrer Ähnlichkeit unterscheiden? Neben 

der theoretischen Wissensaneignung, in meinem Verständnis einer Erlangung von 

sicht- und greifbaren Regeln, dem Regelwerk der Supervision, benötigt eine 

gelingende Inkorporierung eines neuen professionellen Teilhabitus im 

Gesamthabitus auch einen irritierenden und möglicherweise erschütternden Moment 

im Prozess. So geschehen im Rahmen der Ausbildung, als beide Arbeitsfelder 

aufeinanderprallten. Was aber hatte mich in diesem Moment so erschüttern lassen? 

Ich schien zerrissen in der Mitte zwischen beiden Feldern. Der eine Fuß im alten, der 

andere Fuß bereits im neuen Spielfeld stand. Die Erfahrung eines „schmerzhaften 

Spagates“, nicht weitergehen, sich vom vertrauten Feld nicht lösen zu können, um 

als Ganzes im neuen Feld „Fuß zu fassen“, um so die neuen Spielregeln als Ganzes 

begreifen zu können. Und als wäre das nicht genug Material für (m)eine Reflexion, 

wurde in diesem Zusammenhang eine biografische Erfahrung in mir reaktiviert, 

welche ich glaubte im Selbsterfahrungsprozess für das Feld der Musiktherapie 

ausreichend durchgearbeitet zu haben.  

Ermutigt durch sehr persönliche Offenbarungen von Harald Pühl in „Die innere 

und äußere Triade“ (Pühl, 2022) und Klaus Obermeyer und H.Pühl (Hg.) in „Die 

innere Arbeit des Beraters“ möchte ich an dieser Stelle, einige Worte und 

Gedanken verlieren, welche die Fallstricke zwischen den beiden Professionen 

verständlich werden lassen. Bis soeben glaubte ich, dass genau hierin, in der 

Nähe der beiden Professionen zueinander mein größter Fallstrick liegen würde. 

Aber nicht dieser Fallstrick, also die Nähe der beiden Professionen zueinander, 

sondern der Fallstrick, das Spannungsminenfeld besteht zwischen meiner 

biografischen Sozialisation, meinen sehr frühen prägenden Erfahrungen und dem 

„Betreten eines neuen Feldes“. Ob ich den hier Lesenden an dieser Stelle der 

vorliegenden Arbeit nochmal strapazieren darf? 
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Ja. Ich gestehe mir für mich selbst diesen Raum zu. Diese vorliegende Arbeit ist 

meine Arbeit. Und, dieser gewonnene Erkenntnisgewinn ist ein wichtiger Moment 

für meine Gesamthabitusbildung und eine wichtige, mich unterstützende 

Bewusstwerdung für die Gestaltung und Haltung meiner Rolle als Supervisorin. 

Eine persönliche Geschichte, ich versuche mich kurz zu fassen: 

Groß geworden in dem Feld der Berufsmusiker, erlernte ich im Alter von 4 Jahren 

das Klavierspiel. Ich war begabt und Begabungen wurden damals gefördert. 

Förderung zu DDR-Zeiten bedeutete aber auch Entbehrungen. Ab der 3. Klasse 

besuchte ich als externe Schülerin wenigstens einmal pro Woche die 

Spezialschule für Musik in Weimar, also fuhr ich allein mit dem Zug diese Strecke. 

Ab der 6. Klasse wurde ich zur „internen“ Schülerin, ich wurde ein Internatskind. 

Meine Klavierlehrerin trieb mich an, kontrollierte mein Übungspensum, 

regelmäßige Leistungsvergleiche durch Übungsvorspiele gehörten ebenso zum 

Internatsleben wie die Abwesenheit meiner Eltern. Im Erleben meiner Lehrerin 

schien ich nie „Genug“ zu sein. Obwohl ich immer wieder meine Leistungen 

anderen Kindern gegenüber behaupten konnte, schienen auch hohe Punktzahlen 

als Beweis meiner Leistungen nicht auszureichen. Die Heimfahrten aller 14 Tage 

wurden durch eine spätere Abfahrt oder eine frühere „Einberufung“ durch meine 

Lehrerein minimiert. Bevor ich die reale Bühne mit einem neuen Klavierwerk als 

junge Pianistin betreten durfte, flossen häufig viele Tränen. Ich sah die Punktzahl 

als Beweis meiner offensichtlich sehr guten Leistungen, hörte parallel dazu die 

kritischen Äußerungen meiner Lehrerin. Zu dieser Zeit hatte ich keine äußere 

Instanz, Beschützer (meine Eltern waren ja nicht vor Ort) welche mir Stabilität, 

Selbstvertrauen und für mich eine Auf-Klärung hätten vornehmen können. Genug 

Raum also für entstehende innere Zweifler und tiefe sich in mir ausbreitende 

Unsicherheiten ob meiner Leistungen und „künstlerischen“ Fähigkeiten. 

Alte Zweifel meiner Selbst, meiner Fähigkeiten tauchten im neuen Spielfeld wieder 

auf, dazu wurden alte Überlebensmuster reaktiviert und gehörten nochmals in der 

Selbstreflexion, der Einzellehrsupervision durchgearbeitet, einsortiert und verpackt. 

Dieser Prozess war notwendig, um handlungssicher als Supervisorin werden und 

sein zu können. Möglich werden konnte dies in einer vertrauensvollen Beziehung, in 

einem Schutzraum, in dem ich mich in meiner Erschütterung getragen und 
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ausgehalten erlebte und durch die Reflexion ein Übergang in ein Verstehen, in eine 

Bewusstwerdung geschaffen wurde. Das klingt sehr therapeutisch und meint am 

Ende einen notwendigen Selbsterfahrungsprozess meiner selbst auf dem Weg zur 

Supervisorin. 

Gleichzeitig zeigt mir meine eigene Erfahrung, dass ein sorgsamer Umgang im 

Handeln mit den Supervisand*innen im supervisorischen Prozess notwendig ist. 

Dinge, die uns von außen klar erscheinen, könn(t)en sich im Prozess deutlich 

komplexer und umfänglicher darstellen. 

Im Feld der Supervision bin ich Prozessgestalterin. Auftauchende Verwirrungen, 

Irrungen, Ratlosigkeiten stelle ich den Supervisand*innen zur Verfügung. Tue ich das 

nicht, bleibe ich in meiner Handlungskompetenz ängstlich, unsicher, halte ich den 

nach Klärung suchenden Menschen möglicherweise wichtige Informationen zurück. 

Ich sollte den Prozess bei auftauchenden Unstimmigkeiten angemessen 

unterbrechen. Die Supervisand*innen durch von mir verantwortungsvoll gesetzte 

Interventionen und sinnvoll angewandte Methoden (weniger ist manchmal mehr) 

dezentrieren, sie somit aus ihrer Urzentrierung herausholen, um sie am Ende des 

Prozesses zu rezentrieren, sie also in einer Arbeitsfähigkeit, einem 

Selbstwirksamkeitserleben und Handlungssicherheit für ihre Primäraufgabe zu 

entlassen. 

All das durfte ich auch in meiner Ausbildung (im doppelten Sinne zu verstehen) 

meines professionalisierten supervisorischen Habitus erleben und erfahren. Damit 

lasse ich nun diesen neuen, noch jungen Teilhabitus an meinen Gesamthabitus 

weiter Raum ergreifen und schließe den Vorhang. 
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